Ergänzung der Vereinssatzung (intern)

Zusätzlich zu den in der Satzung genannten Organe gibt es einen Hauptausschuss, der den Vorstand bei der Vorbereitung und Durchführung der laufenden Vereins-angelegenheiten unterstützt.

Besetzung und Aufgaben des Hauptausschusses:
1. Der Hauptausschuss besteht aus den Vorstandsmitgliedern und den Ressortleitern sowie ihren jeweiligen Stellvertretern. 

2. Der Hauptausschuss hat die Aufgabe, den Vorstand in wichtigen Vereins-angelegenheiten zu beraten. Bei Rechtsgeschäften mit einem Geschäftswert von mehr als 1.000 € beschließt er, ob dem Rechtsgeschäft zugestimmt wird.

3. Der Hauptausschuss wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren, vom Tage der Wahl an gerechnet, gewählt. 
4. Der Hauptausschuss fasst seine Beschlüsse im Allgemeinen in Hauptausschuss-sitzungen. Die Sitzungen sind nicht öffentlich.

5. Der/die erste Vorsitzende, bei Verhinderung der/die stellvertretende Vorsitzende des Vereins lädt zur Hauptausschusssitzung schriftlich mit einer Frist von mindestens einer Woche und der Angabe einer Tagesordnung ein. 
6. Der Hauptausschuss muss einberufen werden, wenn mindestens zwei Mitglieder des Hauptausschusses die Einberufung schriftlich vom Vorstand verlangen. Wird dem Verlangen innerhalb einer Frist von zwei Wochen nicht entsprochen, sind die Hauptausschussmitglieder, die die Einberufung des Hauptausschusses vom Vorstand verlangt haben, berechtigt, den Hauptausschuss selbst einzuberufen.

7. Die Hauptausschusssitzungen werden vom/von dem/der ersten Vorsitzenden des Vorstandes, bei dessen/deren Verhinderung, von seinem/ihrem Stellvertreter geleitet. Ist keines der Vorstandsmitglieder anwesend, so bestimmt die Versammlung den Leiter mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder.

8. Der Hauptausschuss fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen.

Diese Regelung wurde beschlossen in der Hauptversammlung des VfL Fluorn am 28.02.2009 und tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.
gez. Joachim Gutgsell
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